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11, n fra g e 

der Abg. Dr~M i g s c h, W e ik h art, Ferdinanda. F los s man n, 

Wen d 1, S t ras s e r und Genossen 

a.n den Bundesminis ter für Fin9.nzen, 

betreffend geschäftliohe Betätigungen der Familie Joham. 

-,,-.-

In Bankkreis en vdilld behauptet, dass ein Sohn des Generaldirektors 

der Creditanstalt-Wiener Bankverein eine Firma in London unterhält 

und dass die Creditanstalt alle oder einen erheblichen Teil ihrer eng­

lischen Geschäftsfälle über diese Firma des Sohnes des Generaldirektors 

abwiokelt, der damit eine Monopolstellung eingeräumt ist. 

Es wird behauptet, dass dieser Sohn und·dessen Ehefrau in Gemein­

schaft mit der Creditanstalt selbst auch in Paris eine Firma errichtet 

hätten, über welche die Geschäftsfälle der Creditanstalt, welche sich 

in Frankreich abspielen, abgewiokelt würden. Es scheint den Anfrage. 

stellern auffallend, dass eine staatl'che Bank Geschäftsfälle in zwei 

wichtigen Staaten, in Grossbritannien und in Frankreich, über Institute 

abwickelt, an denen ein Sohn und eine Sohwiegertochter des Generaldirektors 

dieser Bank beteiligt sind. 

IEs wirft sich die Frage auf, ob diese Geschäftsverbindungen mit Zu­

stimmung des Finanzministeriums hergestellt wurden und ob die Genehmi­

gung gegeben wurde. 

Die Gefertigten richten daher an den Herrn Bundesminister für 

Finanzen die nachstehenden 

A n fra gen: 

1..) Ist es richtig, dass die Creditanstalt-Wiener Bankverein zur Abwicklung 
von, Geschäftställen in England eine Firma benützt, deren Haupt- . 
inhaber ein Sohn des Generaldirektors der CA ist? 

2.) Ist es richtig, dass Ähnliches für eine Firma in Pa.ris gilt, an 
·welcher der Sohn Dr .. Johams, dessen Schwiegertochter und die Credit-

. anstalt-Wiener Bankverein beteiligt sind? ' 

3.) Wenn ja., wie hoch sind die Umsätze und der Gewinst gewesen, welche 
~uf diese Weise dem Sohn und der SChwiegertochter des Direktor Joham 
zugänglich gemacht worden sind? . 

4.) Hat der Generaldirektor Dr.Joham die Vermischung geschäftlicher 
und verwandtschaftlicher Beziehungen dem Finanzministerlilum, das für 
die Geschäftsführung der verstaatlichten Banken verantwortlich ist, 
gemeldetJund wurde ihm dafür die ministerielle Genehmigung erteilt? 

-.-.-.-.~ 
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